
     

LANDTAGS- GEMEINDERATS- UND 
BÜRGERMEISTERWAHL 2009 

 
 

Am Sonntag, dem 01. März 2009 ist Wahltag für die Landtags-,  
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2009. 
 
Wahlsprengel: Wahllokal:      Wahlzeit: 
 
I Weitensfeld Marktgemeindeamt  08.00 – 16.00 Uhr 
II  Zweinitz Volksschule Zweinitz  08.00 – 15.00 Uhr 
III Zammelsberg Volksschule Zammelsberg 08.00 – 15.00 Uhr 
 

Am Freitag, dem 20.Februar 2009 findet ein vorzeitiger Wahltag statt, 
an dem alle Wahlberechtigten bereits wählen können.  
 

Wahllokal: Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal in der Zeit von 
18.00 bis 20.00 Uhr. 
 
Wahlberechtigt für die Landtagswahl sind alle österreichischen 
Staatsbürger, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, vom 
Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind, in der Gemeinde Weitensfeld im 
Gurktal ihren Hauptwohnsitz haben und im hieramts abgeschlossenen 
Wählerverzeichnis eingetragen sind. 
 
Für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl - alle österreichischen 
Staatsbürger und alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind und in der Gemeinde 
Weitensfeld im Gurktal ihren Hauptwohnsitz haben und im hieramts 
abgeschlossenen Wählerverzeichnis eingetragen sind. 
 
 
 
 
 



     

Erstmals werden heuer am Wahltag zwei Urnengänge hintereinander 
stattfinden! Zuerst wird von jedem Wahlberechtigten die Stimme für die 
Landtagswahl (weißer Stimmzettel, weißes Kuvert)abgegeben, danach 
wird die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl (hell- und dunkelgelber 
Stimmzettel, gelbes Kuvert) durchgeführt.  
 
Wähler, die sich voraussichtlich am Wahltag in einem anderen 
Wahlsprengel als dem ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis 
aufhalten werden und deshalb ihr Wahlrecht nicht ausüben können, 
haben die Möglichkeit, dies mittels Briefwahl vorzunehmen. Die 
Ausstellung einer Wahlkarte ist im Gemeindeamt schriftlich bis 
25.Februar 2009 oder mündlich bis spätestens 26. Februar 2009 zu 
stellen. Die Wahlkarte für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 
muss aber bis spätestens 01. März 2009, 16.00 Uhr im Gemeindeamt 
eingelangen. 
 
Ausübung der Wahl vor der fliegenden Wahlkommission 
 
Wahlberechtigte, die infolge Bettlägerigkeit, aus Alters-, Krankheits- 
oder sonstigen Gründen unfähig sind, ihr Wahlrecht in einem Wahllokal 
auszuüben, können bei der Gemeinde, in deren Wählerverzeichnis sie 
eingetragen sind, beantragen, dass sie ihr Wahlrecht vor einer fliegenden 
Wahlkommission in ihrer Wohnung oder an einem sonstigen 
Aufenthaltsort ausüben können, sofern sich diese in unserem 
Gemeindegebiet befinden. Der Antrag ist spätestens bis 25. Februar 
2009 mündlich oder schriftlich im Marktgemeindeamt Weitensfeld zu 
stellen. 
 
Für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl wurden folgende 
Wahlvorschlagslisten beim hiesigen Amt eingebracht. 
 

1) Die Freiheitlichen in Weitensfeld BZÖ  
2) Volkspartei Team Franz Sabitzer ÖVP 
3) Sozialdemokratische Partei Österreichs SPÖ  

 
 
 


